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Zum dritten
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WAs ändert sich
für mich Als Kmu?

aNpaSSUNgEN BEi DER gRUNDSTÜcKgEWiNNSTEUER  
BETREFFEND ERSaTZBESchaFFUNgEN

Bei ersatzbeschaffung einer selbst bewohnten liegenschaft kann die Grund-
stückgewinnsteuer grundsätzlich aufgeschoben werden. Wer hat aber nun das 
recht, die Grundstückgewinnsteuern zu erheben, wenn der Aufschub eines 
tages wegfällt? es steht aufgrund eines Bundesgerichtsentscheides bei ausser-
kantonalen ersatzbeschaffungen das recht zur Besteuerung grundsätzlich dem 
Zuzugskanton zu. Weiter hat das Bundesgericht mit urteil vom 20. september 
2011 entschieden, dass der infolge ersatzbeschaffung aufgeschobene Grund-
stückgewinn durch die steuerbehörde verbindlich festzulegen ist. dies stärkt die 
rechtssicherheit und erleichtert bei einem Wegfall des Aufschubs die Besteue-
rung des steuerpflichtigen massiv.

Quelle: Kantonales Steueramt Zürich

aNpaSSUNgEN BEi DEN KiNDERaBZÜgEN UND  
DRiTTBETREUUNgSKOSTEN aNS BUNDESREchT

Ab steuerperiode 2013 wurden die Kinderdrittbetreuungskosten neu geregelt. 
der Abzug ist nun wie bei der Bundessteuer ein allgemeiner Abzug und die 
Betragshöhe wurde ebenfalls dem Bundesrecht angepasst (max. fr. 10’100.00 
pro Kind). die Altersgrenze für Kinderabzug von 25 Jahren wurde aufgehoben, 
was ebenfalls eine harmonisierung mit dem Bundesrecht darstellt. Per 
1.1.2015 werden nun noch die Abzüge für drittbetreuungskosten und für den 
Kinderabzug bei Konkubinatspartnern ebenfalls ans Bundesrecht angepasst. 
Jedem Partner steht dann grundsätzlich ein hälftiger Abzug zu. 

Quelle: Kantonales Steueramt Zürich

REchNEN SiE DiE mWST pER SaLDOSTEUERSaTZ aB? 

Per 1. Januar 2015 gibt es hier Anpassungen. informieren sie sich aktuell 
darüber auf unserer Website.
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AnPAssunGen  
Bei den  
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VERSichERUNgSBEiTRÄgE:  
ÄNDERUNgEN pER 1. JaNUaR 2015

höhere grenzbeiträge in der obligatorischen beruflichen Vorsorge

eintrittsschwelle /mindestjahreslohn fr. 21’150.00
Koordinationsabzug fr. 24’675.00
obere limite des Jahreslohnes fr. 84’600.00
minimaler koordinierter lohn fr.   3’525.00
maximaler koordinierter lohn fr. 59’925.00

gebundene Selbstvorsorge der Säule 3a

maximal erlaubter steuerabzug
mit Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung fr.   6’768.00
ohne Anschluss an eine Vorsorgeeinrichtung fr. 33’840.00
 
 Quelle: BSV, Bern

BEiTRagSSaTZ DER FamiLiENaUSgLEichSKaSSE  
BEi DER SVa ZÜRich:  
ÄNDERUNgEN pER 1. JaNUaR 2015

Beitragssatz an die familienzulagen (fAK) 1,1 Prozent (bisher 1,2 Prozent)

Bitte beachten sie, dass dies nur den Beitragssatz der sVA Zürich betrifft.

Quelle: SVA Zürich

S O Z i a L V E R S i c h E R U N g E N

AKTUelles

Am 28. november 2014 fand unser diesjähriger Weihnachtsanlass statt. der  
tennisclub uster hat auf seinem clubareal eine eisbahn, ein eisstockfeld und ein 
gemütliches chalet aufgestellt und wir waren die ersten, die im rahmen von 
«uster on ice» dieses Angebot testen konnten. den Appetit für das essen holten 
wir uns beim eisstockschiessen, einer Art Boccia auf eis. Anfänglich glich unser 
eisstockschiessen eher einer Kegelrunde. mit der Zeit entwickelten die meisten 
eine ausgefeilte technik und die durchgänge wurden gegen ende richtig spannend.

im gemütlichen holzchalet genossen wir ein hervorragendes fondue chinoise. die 
vollzählige Belegschaft durfte ein dankeschön für den geleisteten einsatz von 
herrn urs Kalt entgegennehmen und gegen mitternacht ging man zufrieden und 
wohlgenährt heimwärts. 

Thomas Witschi

TREUHAND  WIRTSCHAFTSPRÜFUNG  STEUERBERATUNG

TREUHAND  WIRTSCHAFTSPRÜFUNG  STEUERBERATUNG



erleicHTerTe UnTer-
neHmensnAcHFolge

Liebe Kundinnen und Kunden, 
liebe Leserinnen und Leser

nichts ist so sicher wie der Wandel. Wir sind bestrebt, uns laufend weiterzu-
entwickeln und uns den aktuellen und zukünftigen herausforderungen zu stellen. 

neben dem newsletter, den wir letztes Jahr einer Auffrischung unterzogen haben, 
ist als nächstes unsere Website erneuert worden. Gerne laden wir sie ein, einen 
Blick auf unseren neuen Auftritt im internet zu werfen. die Website zeigt ihnen 
unsere dienstleistungen auf, und sie können sich über uns und unsere mitarbei-
terinnen und mitarbeiter informieren. ebenso stehen ihnen unser newsletter und 
weitere informationen online zur Verfügung.

nächstes Jahr wird das neue rechnungslegungsrecht umgesetzt und eine neue 
brisante unternehmenssteuerreform steht vor der tür. damit sie bereits jetzt über 
das Wichtigste informiert sind, finden sie entsprechende Beiträge in unserem 
aktuellen newsletter.

Wir wünschen ihnen und ihrer familie schöne, geruhsame Weihnachten  
und ein spannendes neues Jahr.

adrian gubser, partner
Urs Kalt, partner

DiE UNTERNEhmENSNachFOLgE SOLL ERLEichTERT WERDEN 

der Bundesrat will die unternehmensnachfolge für einzelunternehmen,  
Kollektiv-, Kommandit- und Kommanditaktiengesellschaften erleichtern.  
er hat eine entsprechende Anpassung der Vorschriften über die Bildung des 
firmennamens in die Vernehmlassung geschickt.

die vorgeschlagene änderung des or verfolgt das Ziel, dass der einmal gewählte 
firmenname auf unbestimmte Zeit weitergeführt werden kann. insbesondere 
sollen Gesellschafterwechsel ohne änderung des firmennamens möglich sein, 
und die umwandlung in eine andere rechtsform soll den firmennamen  
idealerweise nur noch beim rechtsformzusatz tangieren. Zudem soll künftig  
aus dem firmennamen die jeweilige rechtsform direkt erkennbar sein.

ferner sollen bei der firmenbildung künftig für alle Gesellschaften die gleichen 
Vorschriften gelten. Ausser bei einzelunternehmen besteht der firmenname  
aus einem frei zu bildenden Kern, der mit der entsprechenden rechtsformangabe 
ergänzt wird.

Quelle: Der Treuhandexperte
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Bei den ersten beiden steuerreformen ging es primär um den Abbau von steuer- 
rechtlichen hürden. umstrukturierungen von Gesellschaften wurden massiv 
erleichtert. die Besteuerung der Gesellschaften wurde insofern angepasst, als 
eine rechtsformunabhängige Besteuerung möglich wurde. sämtliche Kapitalein-
lagen wurden bei einer allfälligen Auszahlung von der steuer befreit.

die unternehmenssteuerreform iii kommt nun nicht ganz freiwillig. die Kantone 
sind mit ihrer Praxis betreffend die nicht- oder teilbesteuerung von Gewinnen 
ausländischer holding-, domizil- und gemischter Gesellschaften bei der oecd 
und der eu in die Kritik geraten. die oecd ist der meinung, dass grundsätzlich 
alle Gewinne gleich zu besteuern sind. 

für den Bund ist dieser kantonale steuerstatus von wirtschaftlicher Bedeutung. 
da die Gewinne beim Bund auf jeden fall voll besteuert werden, fliessen dem 
Bund pro Jahr rund 3,6 milliarden franken in die Kasse. dies ist fast die hälfte 
sämtlicher Gewinnsteuereinnahmen des Bundes. Aber auch den Kantonen 
drohen massive mindereinnahmen.

Ausgangspunkt der reform ist die Abschaffung der kantonalen steuerstatus.  
die Kantone werden die steuerbelastung aller Kapitalgesellschaften reduzieren 
müssen, um nicht sämtliche Gesellschaften mit sonderstatus zu verlieren.  
die Abschaffung dieses status wird aber auf jeden fall einen Wettbewerbsver-
lust für die schweiz bedeuten. dieser soll primär mit folgenden massnahmen 
gedämpft werden:

•	 Lizenzerträge	sollen	in	einer	Lizenzbox	auf	kantonaler	Ebene	reduziert	 
besteuert werden können. damit sollen die forschung, entwicklung und 
innovation gefördert werden.

•	 Einführung	einer	zinsbereinigten	Gewinnsteuer.	Es	soll	auch	der	kalkula- 
torische eigenkapitalzins in Abzug gebracht werden können.

•	 Anpassung	der	kantonalen	Kapitalsteuer
•	 Einführung	einer	Kapitalgewinnsteuer,	um	Mindereinnahmen	teilweise	 

aufzufangen.

neben der Personenfreizügigkeit wird die unternehmenssteuerreform iii für die 
wirtschaftliche Zukunft der schweiz richtungsweisend sein. sollte die reform 
vom Volk angenommen werden, wird sich zeigen, wie weit die beschriebenen 
massnahmen den Verlust von steuereinnahmen respektive den Verlust von 
Wettbewerbsvorteilen kompensieren können.

Thomas Witschi

im Zuge des redesigns unseres erscheinungsbildes haben wir nun auch unsere  
Website dem neuen Auftritt angepasst. optisch und inhaltlich wurde der 
Auftritt komplett überarbeitet, um mit der klaren Aufbereitung und strukturie-
rung den Ansprüchen unserer Kunden gerecht zu werden. übersichtlich, 
informativ und doch persönlich – genau wie wir – gestaltet sich nun unser 
online-Auftritt. Wir wünschen ihnen viel spass beim erkunden und freuen uns 
über ihr feedback.

U N T E R N E h m E N S S T E U E R N
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WaS ÄNDERT Sich FÜR mich aLS KmU?

für den Abschluss 2015 muss das neue rechnungslegungsrecht zum ersten mal 
verbindlich angewendet werden. Was müssen sie als Kmu beachten? Viel ändert 
sich im Kmu-Bereich nicht. Anpassungen sind nur punktuell nötig. 

folgende Anpassungen gegenüber dem alten obligationenrecht sehen wir  
als wichtig an:

•	 Der	Bestand	der	einzelnen	Positionen	in	der	Bilanz	und	im	Anhang	ist	durch	
ein inventar oder auf andere Art nachzuweisen. dies war bis anhin nicht 
explizit geregelt. Wir empfehlen hier, für unübersichtliche Positionen (z.B. bei 
den sachanlagen) einen Anlagespiegel zu führen, damit die Buchwerte jedes 
aktivierten Anlagegutes nachvollziehbar sind. dies erleichtert auch die 
Berechnung des Gewinnes bei einem Verkauf und die einzelbewertung jedes 
Aktivums respektive Passivums, da die einzelbewertung neu ebenfalls  
grundsätzlich Pflicht wird. 

•	 Die	Mindestgliederung	der	Bilanz	und	der	Erfolgsrechnung	wurde	erweitert	 
und die Positionen müssen in der vorgegebenen reihenfolge ausgewiesen 
werden. insbesondere sind neu gesetzliche reserven in gesetzliche Kapital- 
und Gewinnreserven zu unterteilen. in den Passiven sind neu die kurz- und 
langfristigen verzinslichen Verbindlichkeiten separat auszuweisen. 

•	 Neben	der	Mindestgliederung	müssen	weitere	Positionen	in	der	Bilanz,	in	der	
erfolgsrechnung oder im Anhang einzeln ausgewiesen werden, soweit sie für 
die Beurteilung der Vermögens- oder finanzierungslage durch dritte wesentlich 
oder aufgrund der tätigkeit üblich sind.

•	 Es	ist	zu	prüfen,	wie	weit	der	Anhang	angepasst	werden	müsste.	Folgende	
neuerungen sind zu erwähnen: erklärung über die Anzahl der mitarbeiter, 
Ausweis von eventualverbindlichkeiten, Ausweis von wesentlichen ereignissen 
nach dem Bilanzstichtag, Gründe für einen vorzeitigen rücktritt der revisions-
stelle.

•	 Die	Bewertungsgrundsätze	der	Bilanzpositionen	bleiben	im	Grossen	und	
Ganzen gleich. neu besteht die möglichkeit, alle Aktiven, die einen beobacht-
baren marktpreis oder einen Börsenkurs aufweisen, unter bestimmten  
Bedingungen über die Anschaffungswerte aufzuwerten. Wir empfehlen ihnen, 
von diesem recht, ausser bei Aktiven mit Börsenkursen, zurzeit sehr  
zurückhaltend Gebrauch zu machen. 

diese Aufzählung ist nicht vollständig. unter folgendem link des Verbandes für 
rechnungslegung (veb) http://veb.ch/publikationen/rechnungslegung finden  
sie eine gute Gegenüberstellung des neuen und des alten rechts, sowie die 
erwähnten änderungen.

sind sie bei gewissen Punkten ihrer rechnungslegung unsicher, ob und wie 
Anpassungen nötig sein sollten, helfen wir ihnen gerne weiter. sind sie mit ihrer 
Buchhaltung bereits Kunde bei uns, werden wir selbstverständlich die erwähnten 
Punkte mit ihnen zusammen umsetzen.

Thomas Witschi


